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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

In der Sommersession 2023 gelangte die zweite Etappe der Teilrevision des RPG erneut
in den Nationalrat. In der Wintersession 2019 hatte der Nationalrat als Erstrat
entschieden, nicht auf die Vorlage einzutreten. In der ständerätlichen Detailberatung in
der Sommersession 2022 waren Punkte, die der Nationalrat bei seiner Verweigerung,
auf den Entwurf einzutreten, kritisiert hatte, gestrichen worden. Kommissionssprecher
Mike Egger (svp, SG) bestätigte, dass die Stabilisierung der Zahl an Bauten im
Nichtbaugebiet und die Bodenversiegelung auch für den Nationalrat im Fokus stünden
und dass dies das grundlegende Ziel dieser neuen Etappe der RPG-Revision darstelle.
Auch wolle man mit den Instrumenten arbeiten, die bereits die kleine Kammer
vorgesehen hatte, so der Kommissionssprecher weiter. Diese beinhalteten ein
Planungsinstrument, Anreize und Sanktionen. Ersteres beauftrage die Kantone,
Richtpläne zu entwickeln, um das Stabilisierungsziel zu gewährleisten. Zweiteres
beinhaltete eine Abbruchprämie, welche darauf abziele, bestehende Bauten ausserhalb
der Bauzone zu reduzieren. Und nicht zuletzt sollen Sanktionen gegen Kantone ergriffen
werden, falls sich diese weigern würden, ihre Richtpläne anzupassen. So solle der Bau
von Gebäuden ausserhalb der Bauzone nur möglich sein, wenn diese auch
entsprechend kompensiert werden würden. 

Trotz dieser gemeinsamen Ziele beantragte die UREK-NR ihrem Rat, die Vorlage stark zu
vereinfachen und mehr auf landwirtschaftliche Interessen anzupassen. Weiter
beantragte eine mit Stichentscheid des Präsidenten gefällte und somit äusserst knappe
Kommissionsmehrheit, dass nicht mehr genutzte, landwirtschaftliche Anbauten zu
Wohnungen umfunktioniert werden dürfen. Zuletzt äusserte der Kommissionssprecher
die Absicht der UREK-NR, die Vorlage auch dem Nationalrat als offiziellen indirekten
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative vorzuschlagen.

Bei der Eintrittsdebatte äusserten die unterschiedlichen Fraktionen ihre Voten: Kurt
Egger (gp, TG) rühmte im Namen der Grünen-Fraktion die UREK-NR für die deutliche
Verbesserung der Vorlage im Vergleich zum Entwurf des Ständerats. Die Fraktion würde
jedoch dem Entwurf nur zustimmen, falls die Umfunktionierung landwirtschaftlicher
Anbauten ausserhalb der Bauzone nicht angenommen werde. Der gleichen Ansicht
waren auch die Fraktionen der SP und GLP. Ebenso unterstützte die Mitte-Fraktion die
Stossrichtung und die Hauptelemente des Entwurfs der UREK-NR, wobei sie sich bei
der Umfunktionierung landwirtschaftlicher Anbauten gespalten zeigte. Die FDP-
Fraktionssprecherin Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) begrüsste die Vorlage und
insbesondere den Gebrauch von Anreizen und äusserte ihre Absicht, im Grossen und
Ganzen der Mehrheit zu folgen – so auch in der Frage der Umfunktionierung
landwirtschaftlicher Anbauten. Schliesslich sprach sich auch SVP-Fraktionssprecher
Pierre-André Page (svp, FR) für die Vorlage im Sinne der Kommissionsmehrheit aus. In
der Folge trat der Nationalrat stillschweigend auf die Vorlage ein.

Der erste Block der Detailberatung beschäftigte sich mit den vorgeschlagenen
Abbruchprämien, den Richtplänen der Kantone und dem Gebietsansatz. Die
Abbruchprämien setzen einen finanziellen Anreiz, um zonenwidrige Bauten aus der
Landschaft verschwinden zu lassen. Finanziert werden sollten diese durch die
Mehrwertabgaben bei Um- und Aufzonungen. Der Nationalrat pflichtete der Mehrheit
seiner UREK bei, welche dem ständerätlichen Entwurf hinzugefügt hatte, dass die
Abbruchprämien ausschliesslich für rechtmässig erbaute Gebäude und Bauten gelten
sollen. Erfolglos blieben diesbezüglich die Minderheiten Paganini (mitte, SG) und Graber
(svp, VS), welche forderten, dass die Abbruchprämie lediglich für Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche und touristische Nutzung zur Anwendung kommen (Paganini)
und dass die Abbruchprämie nicht nur auf rechtmässig erbaute Bauten und Anlagen
beschränkt werden solle (Graber). Eine Minderheit Bulliard (mitte, FR) forderte zudem,
den unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen der Kantone bei den Beiträgen der
Abbruchprämie Rechnung zu tragen. Der Ständerat hatte bereits im Vorfeld
beschlossen, dass der Bund die Kantone bei ihren Aufwendungen finanziell
unterstützen könne, nun wollte die Minderheit um die Freiburger Nationalrätin diese
Bundesleistungen zusätzlich an die finanzielle Stärke der Kantone anpassen. Eine
Nationalratsmehrheit zog schliesslich den Minderheitsantrag dem Antrag der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2023
VIKTORIA KIPFER
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Kommissionsmehrheit, welche die Verteilung der Bundesleistungen nicht weiter
spezifiziert hatte, vor. Einen anderen Kurs schlug dagegen eine Minderheit Vincenz (fdp,
SG) ein, welche sich dafür einsetzte, die Bestimmung gänzlich zu streichen. Dass der
Bundesrat hier Bundesmittel in die Hand nehme, entspreche nicht dem föderalen
Prinzip. Diese Minderheit blieb im Nationalrat jedoch ohne Mehrheit.

Die Mehrheit des Nationalrats teilte ferner die Meinung des Bundesrats und der
Kommissionsmehrheit, dass die Grundlagen zur Erstellung der kantonalen Richtpläne
weiter präzisiert werden sollten und stellte sich somit gegen eine Minderheit Rüegger
(svp, OW), welche dem Beschluss des Ständerats zustimmen wollte, welcher sich ein
Jahr zuvor gegen eine weitere Präzisierung gestellt hatte. Weiter sollte den speziellen
Gegebenheiten der Bergregionen im Sinne des Gebietsansatzes Rechnung getragen
werden, entschied der Nationalrat. Der Gebietsansatz sieht vor, dass durch
Spezialzonen, in denen nicht-standortgebundene Bauten erlaubt sind, die regionalen
und territorialen Eigenheiten der Kantone berücksichtigt werden könnten. Die Frage,
ob denn solche Sonderzonen lediglich in Bergregionen zum Zuge kommen sollten,
bildete schliesslich auch das von Michael Graber betitelte «Pièce de Résistance» des
ersten Blocks. Der Ständerat hatte sich in der Sommersession 2022 gegen eine
Beschränkung der Planungsfreiheit auf Bergkantone ausgesprochen, was auch eine
Minderheit Jauslin (fdp, AG) unterstützte. Insbesondere sei der Begriff «Berggebiet» für
die Minderheit nicht genügend klar definiert und zu arbiträr. Eine klare
Nationalratsmehrheit folgte aber dem Antrag seiner UREK-NR und wollte Sonderzonen
nicht in der gesamten Schweiz erlauben.

Im zweiten Block der Detailberatung beugte sich der Nationalrat unter anderem über
die Bestimmung, welche die UREK-NR mit 12 zu 12 Stimmen (mit Stichentscheid des
Präsidenten) vorgeschlagen hatte und bei welchem sich die Meinungen der Fraktionen
schieden. Dieser medial breit diskutierte und von Nationalrätin Martina Munz (sp, SH)
als «Schicksalsartikel» bezeichnete Artikel sah in der Version der knappen
Kommissionsmehrheit vor, altrechtlich erbaute Bauernhäuser ausserhalb der Bauzone
mitsamt angebauten Ökonomiebauten zur vollständigen Wohnnutzung zuzulassen. Eine
Minderheit Flach (glp, AG) wollte den Artikel dagegen wieder streichen. Die Umnutzung
landwirtschaftlicher Bauten ausserhalb der Bauzone zum Wohnzweck benötige
ebenfalls eine entsprechende Infrastruktur. Somit führe diese Umfunktionierung zu
zusätzlichen Eingriffen in die Nichtbauzone und verstosse somit gegen den
Trennungsgrundsatz. Diesen Antrag abzuschwächen versuchte Nationalrat Graber
mithilfe eines Einzelantrags, welcher die Transformation altrechtlicher Bauernhäuser
lediglich in Berggebieten vorsah. Doch auch Grabers «süsses Gift» stelle eine
signifikante Untermauerung der Grundziele der Vorlage dar, konterte Ratskollege Flach.
Der GLP-Nationalrat konnte auf die Unterstützung aus dem links-grünen Lager zählen
und der Artikel wurde schliesslich auf Antrag der Minderheit Flach gestrichen, wobei
der Einzelantrag Graber erfolglos in der grossen Kammer blieb. 

Bei den Landwirtschaftszonen nahm der Nationalrat trotz zahlreicher
Minderheitsanträge keine substanziellen Änderungen am Beschluss des Ständerats vor.
In Umsetzung einer von beiden Räten gutgeheissenen Kommissionsmotion, welche eine
Verjährung des Anspruchs auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes nach 30
Jahren forderte, fügte der Nationalrat dem Entwurf jedoch eine Bestimmung hinzu.
Zuletzt besiegelte der Nationalrat die Vorlage als offiziellen indirekten Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative und stimmte dem entsprechenden Antrag seiner Kommission
zu. 

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf einstimmig an, womit das
Geschäft zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat ging. 1
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Umweltschutz

Naturschutz

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2022 als Erstrat mit der
Biodiversitätsinitiative sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag. Die umfassende
Vorlage wurde während drei Sitzungen und in über 160 Wortmeldungen diskutiert. Als
erstes wurden das Volksbegehren und der Gegenvorschlag von den
Kommissionssprechern Matthias Jauslin (fdp, AG) und Christophe Clivaz (gp, VS)
vorgestellt. Matthias Jauslin betonte die Wichtigkeit einer intakten Biodiversität für das
Wohlergehen der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft. Leider sei rund ein Drittel der
bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in der Schweiz vom Aussterben bedroht – und
dies, obwohl die Schweiz seit 2012 über die Biodiversitätsstrategie und den
dazugehörigen Aktionsplan verfüge. Da die bislang unternommenen Anstrengungen
nicht genügten, um dem Schwinden der Biodiversität Einhalt zu gebieten, brauche es
nun griffige Massnahmen. Der Kommissionsmehrheit ginge die Volksinitiative dabei
jedoch zu weit, sie schränke insbesondere den Handlungsspielraum von Bund und
Kantonen zu stark ein. Die UREK-NR setze daher mehrheitlich auf den Gegenvorschlag
in Form einer Änderung des NHG. Daran anschliessend bat Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), Präsidentin von Pro Natura und Mitglied des Initiativkomitees, um
Unterstützung für ihren Minderheitsantrag, der die Annahme der Volksinitiative
empfehlen wollte. Schneider Schüttel liess es dabei jedoch bei einem allgemeinen
Votum bleiben und ging nicht auf die Unterschiede zwischen Volksinitiative und
Gegenvorschlag ein. Michael Graber (svp, VS) hingegen votierte mit seinem
Minderheitsantrag dafür, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen und nicht auf den
Gegenvorschlag einzutreten. Graber vertrat die Ansicht, dass die Biodiversität in der
Schweiz nicht schlecht dastehe. Initiative und Gegenvorschlag seien daher gar nicht
notwendig. Falls die Initiative oder der Gegenvorschlag angenommen werde, würden
insbesondere die Landwirtschaft und die Energieproduktion darunter leiden, so
Graber.

Danach folgten die Voten der Fraktionen:
Die Grünen sprachen sich sowohl für die Initiative als auch für den Gegenvorschlag aus.
Während Delphine Klopfenstein (gp, GE) darauf hinwies, dass die Klimakrise und der
Biodiversitätsverlust zusammen angegangen werden müssten, betonte Bastien Girod
(gp, ZH), dass für die Grünen insbesondere die Steigerung der Qualität in ohnehin
bereits geschützten Gebieten sowie die Vernetzung der Lebensräume im Zentrum
stehe.
Auch die SP-Fraktion unterstützte beide Projekte. Martina Munz (sp, SH) unterstrich,
dass die Landwirtschaft auf die Biodiversität angewiesen sei, da diese die
Bodenfruchtbarkeit und die Bestäubung sichere und damit erst die
Ernährungssicherheit garantiert werden könne. 
Die GLP-Fraktion unterstützte die Initiative teilweise, sprach sich aber geschlossen für
Eintreten auf den Gegenvorschlag aus. Roland Fischer (glp, LU) bemängelte, dass die
Schweiz bislang quasi tatenlos zugesehen habe, wie die Biodiversität immer weiter
abgenommen habe. Die Schweiz stehe im internationalen Vergleich sehr schlecht da.
Folglich müssten die entsprechenden finanziellen Mittel für den Erhalt der Biodiversität
bereitgestellt werden, da ein weiterer Verlust an Biodiversität die Schweiz viel teurer zu
stehen kommen werde.
Die FDP.Liberale-Fraktion hingegen unterstützte den indirekten Gegenvorschlag
mehrheitlich, wie Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) ausführte. Allerdings sei bei
der Ausgestaltung des NHG darauf zu achten, dass die Zielkonflikte, insbesondere
zwischen der Produktion erneuerbarer Energien und dem Schutz der Biodiversität,
immer durch eine umfassende Güterabwägung, die auch die Interessen der Wirtschaft
miteinbeziehe, gelöst würden. Die Initiative lehnte die Fraktion mit dem Verweis ab,
dass dadurch praktisch die ganze Schweiz unter Schutz gestellt würde.
Die Mitte-Fraktion zeigte sich ähnlich wie die FDP-Fraktion gespalten bei der Haltung
zum Gegenvorschlag; die Initiative lehnte sie ab. Wie Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
ausführte, würde die Initiative dazu führen, dass die Produktion von Nahrungsmitteln
eingeschränkt würde, was die Versorgungssicherheit in Frage stellen würde. Beim
Gegenvorschlag stosse insbesondere das Flächenziel von 17 Prozent an Flächen, die
dem Schutz von Lebensräumen und Arten dienen (so genannte Kerngebiete), auf
Widerstand in ihrer Fraktion. Sie bemängelte zudem, dass «die Flächen, auf denen
heute schon aktive Biodiversitätsförderung betrieben wird, [...] den 17 Prozent
Kerngebiet nicht angerechnet werden» könnten. Eine Minderheit der Mitte-Fraktion
gehe jedoch davon aus, dass der Gegenvorschlag die Biodiversität fördere, ohne die
Versorgungssicherheit in den Bereichen Ernährung und Energie zu schwächen.
Die SVP-Fraktion lehnte schliesslich sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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ab. Pierre-André Page (svp, FR) bezeichnete die Initiative als extrem und sprach von
einer Diktatur der Biodiversität auf Kosten der Landwirtschaft und der Energie. Aber
auch der Gegenvorschlag sei abzulehnen, zumal er teilweise sogar weiterginge als die
Initiative.
Auch Umweltministerin Sommaruga äusserte sich in ihrem Eintretensvotum zu diesem –
für sie – vermeintlichen Widerspruch. Sommaruga zeigte sich erstaunt, dass versucht
werde, den Schutz der Biodiversität gegen die Landwirtschaft auszuspielen, da diese
sich doch gegenseitig bedingten. 
Bevor der Rat zur Detailberatung überging, wurde der Nichteintretensantrag Graber mit
106 zu 78 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Die geschlossen stimmende SVP-
Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der FDP-Fraktion
stimmten gegen Eintreten.

Anschliessend befasste sich der der Rat in einem ersten Block der Detailberatung mit
den Themen hohe Baukultur und ökologische Infrastruktur. 
Zuerst stimmte der Nationalrat einer Minderheit Müller-Altermatt (mitte, SO) zu,
welcher den Begriff «Schönheit» aus dem Zweckartikel streichen wollte. Andere
Minderheiten, wie etwa diejenige von Michael Graber zur Entfernung der Vernetzung
der für Tiere und Pflanzen wichtigen Lebensräume aus dem Zweckartikel, fanden keine
Mehrheit. Graber hatte vergeblich argumentiert, dass ein «Netz von grünen Korridoren,
von grünen Autobahnen» keinen Platz mehr für die Menschen übrigliesse. Sodann
beschloss der Nationalrat stillschweigend, der Kommission zu folgen und die
Bestimmungen zur hohen Baukultur aus dieser Vorlage zu streichen und in einer Motion
(22.3892) anzugehen. Diese Motion forderte den Bundesrat dazu auf, gesetzliche
Bestimmungen zur Förderung der Baukultur im Rahmen der nächsten Kulturbotschaft
2025-2028 vorzuschlagen. Der Bundesrat hatte dieses Vorgehen der Auslagerung und
die Motion zuvor unterstützt.
Im Anschluss stimmte der Rat über einen viel diskutierten Minderheitsantrag II Jauslin
ab, welcher im Artikel über die ökologische Infrastruktur den festen Prozentsatz an
Kerngebieten an der Landesfläche streichen wollte und stattdessen dafür plädierte, die
Definition von Kerngebieten dem Bundesrat zu überlassen. Dieser solle dabei neben
den Biotopen von nationaler Bedeutung auch so genannte Biodiversitätsgebiete von
nationaler Bedeutung bezeichnen und die Ziele für diese Gebiete festlegen können. Die
Kantone sollen gemäss Jauslin die zur Erreichung der Ziele notwendigen Massnahmen
ergreifen und die Umsetzung sicherstellen. Ursula Schneider Schüttel legte als
Sprecherin dieser Minderheit dar, dass eine Nutzung dieser Biodiversitätsgebiete und
Vernetzungsgebiete durch die Landwirtschaft nicht ausgeschlossen sei. Auch könnten
in diesen Gebieten alternative Energieerzeugungsanlagen betrieben werden. Die
Kommissionsmehrheit wollte hingegen eine abschliessende Liste an Gebieten festlegen,
welche als Kerngebiete kategorisiert werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte
sich offen gegenüber dem Minderheitsantrag Jauslin, zumal damit womöglich gewisse
Abwehrreflexe gegenüber dem fixen Flächenziel von 17 Prozent gestoppt werden
könnten. In den Abstimmungen obsiegte der Antrag II Jauslin gegenüber der
Kommissionsmehrheit und auch gegenüber zwei weiteren Minderheiten und einem
Einzelantrag Müller-Altermatt. Diese Minderheitsanträge hatten einen Anteil der
Kerngebiete an der Landesfläche von 30 Prozent (Klopfenstein Broggini), die
Bekämpfung der Vergandung und Verwaldung der Landwirtschaftsflächen (Graber)
sowie eine bessere Honorierung der Leistungen der Landwirtschaft (Müller-Altermatt)
gefordert.

In einem zweiten Block der Detailberatung wurden weitere Änderungen des NHG sowie
anderer Erlasse diskutiert. Dabei blieben alle Minderheitsanträge bis auf einen
erfolglos. So lehnte der Rat etwa die erneut geforderte Streichung der Vernetzung von
Schutzgebieten – dieses Mal der Biotope von nationaler Bedeutung – ab (Minderheit
Rüegger; svp, OW) und konnte sich auch nicht für das Verbot der Übertragung von
Vollzugsaufgaben an Private erwärmen (Minderheit Rösti; svp, BE). Abgelehnt wurde
aber auch ein Antrag von links-grüner Seite, welcher die Vernetzung für bedrohte und
prioritäre Tier- und Pflanzenarten stärker fördern wollte (Minderheit Clivaz). Hingegen
vermochte sich die Minderheit Schneider Schüttel mit ihrem Anliegen, auch die Biotope
von regionaler Bedeutung in den ökologischen Leistungsnachweis aufzunehmen, mit
Stichentscheid von Ratspräsidentin Kälin (gp, AG) knapp durchzusetzen. Der Mehrheit
folgend angenommen wurde sodann eine Ergänzung des JSG, wonach der Bundesrat im
Einvernehmen mit den Kantonen Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung
bezeichnen kann; diese dienen der grossräumigen Vernetzung der Lebensräume der
Wildtiere.

In der Gesamtabstimmung sprach sich die grosse Kammer mit 104 zu 83 Stimmen bei 5
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Enthaltungen für den Entwurf des indirekten Gegenvorschlags aus. Dagegen votierten
die geschlossen stimmende SVP-Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie
einzelne Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion. Bei der Abstimmung zur Volksinitiative
sprach sich der Rat mehrheitlich dafür aus, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen
(101 zu 72 Stimmen bei 19 Enthaltungen), wobei ähnliche Koalitionen zu beobachten
waren wie bei der Abstimmung zum indirekten Gegenvorschlag; die Enthaltungen
stammten zu einem grossen Teil von der GLP-Fraktion. Zudem verlängerte der
Nationalrat die Behandlungsfrist für die Volksinitiative bis zum 8. März 2024. 2

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2023 ein zweites Mal mit dem
indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative, nachdem sich der Ständerat
noch in der Frühjahrssession 2023 gegen Eintreten auf die Vorlage ausgesprochen
hatte. 
Dem Rat lagen zu Beginn der Debatte zwei Minderheitsanträge von Markus Ritter (mitte,
SG) und Alois Huber (svp, AG) auf Nichteintreten sowie ein Mehrheitsantrag der UREK-
NR auf Eintreten vor. Obwohl die grosse Kammer in dieser Session lediglich über
Eintreten oder Nichteintreten entscheiden konnte, diskutierte sie bereits eine
mögliche Anpassung des indirekten Gegenvorschlags. Wie Kommissionssprecher
Matthias Jauslin (fdp, AG) erläuterte, hatte das BAFU nämlich im Auftrag der
nationalrätlichen UREK einen Entwurf erstellt, wie der Gegenvorschlag abgeändert
werden könnte, um den Bedenken des Ständerates Rechnung zu tragen. Der Entwurf
umfasste im Wesentlichen die folgenden Punkte: den Verzicht auf die Verankerung von
neuen Begrifflichkeiten im Gesetz (beispielsweise ökologische Infrastruktur); keine
Einführung von Biodiversitätsgebieten nationaler Bedeutung; keine Anpassung der
Rechtsgrundlagen im Bereich der Landwirtschaft, bessere Vernetzung und
Qualitätssteigerung in den bereits bestehenden Biodiversitätsgebieten sowie Fokus auf
das Siedlungsgebiet in Agglomerationen und Städten als Hort der Biodiversität. Die SP,
die Grünen, die GLP und die Mehrheit der FDP sprachen sich in ihren Voten für
Eintreten und auch für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Entwurf aus. Bastien
Girod (gp, ZH) bezeichnete den Entwurf gar als «Kunststück», da er sowohl das
Initiativkomitee zum Rückzug der Volksinitiative bewegen könnte als auch die Anliegen
der Landwirtschaft und des Ständerates berücksichtige. Die grosse Kammer folgte dem
Antrag ihrer Kommissionsmehrheit in der Folge mit 99 zu 77 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) und beschloss somit, an einem indirekten Gegenvorschlag festzuhalten.
Nicht auf die Vorlage eintreten wollten die SVP-Fraktion sowie einige Mitglieder der
Mitte- und der FDP-Fraktionen. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB NR, 2023, S. 1360 ff.; AB NR, 2023, S. 1375 ff.; AB NR, 2023, S. 1391 ff.; TA, 3.6.23; WOZ, 8.6.23; NZZ, 16.6.23
2) AB NR, 2022, S. 1514 ff.; AB NR, 2022, S. 1541 ff.; AB NR, 2022, S. 1567 ff.
3) AB NR, 2023, S. 1694 ff.
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